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Kirchliches Gesetz zur Änderung 
der Abendmahlsordnung

vom 9. Juli 2022   AZ 51.40   Nr 51.40-03-V05

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Änderung der Abendmahlsordnung

Die Abendmahlsordnung vom 10. März 1995 
(Abl. 56 S. 381), die durch Kirchliches Gesetz vom  
8. April 2000 (Abl. 59 S. 75) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. Dem § 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Feier des Abendmahls geschieht in der 
Regel bei gleichzeitiger Anwesenheit des Lei-
ters und der Teilnehmer der Abendmahlsfeier in 
einem Raum. Ausnahmsweise kann die Feier des 
Abendmahls ohne gleichzeitige Anwesenheit des 
Leiters und aller oder einzelner Teilnehmer der 
Abendmahlsfeier in einem Raum anhand der vom 
Oberkirchenrat hierzu festgelegten Gottesdienst-
ordnung erfolgen, wenn der Leiter der Abend-
mahlsfeier durch zeitgleiche, wechselseitige 
Kommunikation ermöglichende Übertragung von 
Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfs-
mittel mit allen Teilnehmern verbunden ist.“

2. Dem § 6 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Wird das Abendmahl bei unmittelbarer Le-
bensgefahr oder in einer vom Oberkirchenrat fest-
gestellten Notlage begehrt und ist ein nach den 
Absätzen 1 bis 3 oder nach § 2 Absatz 5 Einfüh-
rungsordnung Ermächtigter nicht zu erreichen, so 
kann jeder erwachsene Christ die Abendmahls-
feier leiten. Dieses Abendmahl ist baldmöglichst 
dem zuständigen Pfarrer mitzuteilen.“

3. Nach § 7 wird folgender § 8 eingefügt:

„§ 8 
Geschlechtergerechte Sprache

Personen- und Funktionsbezeichnungen in die-
sem Kirchlichen Gesetz sind unabhängig vom 
Geschlecht der Bezeichneten.“

Artikel 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 1 tritt am 1. Oktober 2024 au-
ßer Kraft.

Stuttgart, den 18. Juli 2022

D r . h .  c .  F r a n k  O t f r i e d  J u ly
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Verordnung des Oberkirchenrats 
zur Ordnung des Bibliothekswe-
sens in der Evangelische Landes-
kirche in Württemberg (Biblio-
theksordnung – BO) 

vom 9. August 2022   AZ 54.70 
Nr. 54.70-05-V61

§ 1 
Auftrag der kirchlichen Bibliotheken

(1) Eine Bibliothek im Sinne dieser Ordnung ist jede 
Einrichtung, die unter archivarischen, ökonomischen 
und synoptischen Gesichtspunkten Medienwerke für 
die Benutzerinnen und Benutzer sammelt, ordnet und 
zugänglich macht. Medienwerke sind alle Darstel-
lungen in Schrift, Bild und Ton, die in körperlicher 
Form verbreitet oder in unkörperlicher Form der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht werden. Medienwer-
ke in körperlicher Form sind alle Darstellungen auf 
Papier (z.B. Handschriften, Bücher, Zeitungen, Zeit-
schriften, Musiknoten), elektronischen Datenträgern 
und anderen Trägern. Medienwerke in unkörperlicher 
Form sind alle Darstellungen in öffentlichen Netzen. 

(2) Die Bibliotheken der Evangelischen Landeskir-
che in Württemberg haben die Aufgabe, die kirchli-
che Arbeit zu unterstützen. Sie stellen Informationen 
für kirchliche Behörden, Einrichtungen und Körper-
schaften bereit und haben teil an der Erfüllung des 
kirchlichen Auftrags. Sie dienen ferner Forschung, 
Lehre und Studium sowie der allgemeinen und beruf-
lichen Bildung. Die Bibliotheken nehmen ihre Auf-
gaben im Bewusstsein ihrer Verantwortung für das 
kulturelle Erbe der württembergischen Landeskirche 
wahr.

§ 2 
Gliederung

Das Bibliothekswesen der Evangelischen Landeskir-
che in Württemberg gliedert sich in:

1. die Zentrale Kirchliche Bibliotheksstelle,

2. die Evangelische Hochschul- und Zentralbiblio-
thek Württemberg,

3. die Bibliotheken der Dekanat- und Pfarrämter und

4. weitere landeskirchliche Bibliotheken. 

§ 3 
Zentrale Kirchliche Bibliotheksstelle

(1) Die Evangelische Landeskirche in Württemberg 
hat für die Organisation des Bibliothekswesens die 
Zentrale Kirchliche Bibliotheksstelle beim Evange-
lischen Oberkirchenrat eingerichtet. Die Zentrale 
Kirchliche Bibliotheksstelle untersteht der Direktorin 
oder dem Direktor des Landeskirchlichen Archivs.

(2) Die Zentrale Kirchliche Bibliotheksstelle ist zu-
ständig für Grundfragen des landeskirchlichen Bi-
bliothekswesens. Sie führt allgemeinverbindliche 
Standards ein und überwacht deren Anwendung. Dies 
gilt insbesondere für anzuwendende bibliothekari-
sche Regelwerke und einzusetzende Software.

(3) Die Zentrale Kirchliche Bibliotheksstelle koor-
diniert das Bibliothekswesen der Landeskirche ein-
schließlich der Anschaffung und des Einsatzes elek-
tronischer Medien. 

(4) Die Zentrale Kirchliche Bibliotheksstelle führt 
den Landeskirchlichen Zentralkatalog, in dem Me-
dienwerke der Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg nachgewiesen sind.   

(5) Die Zentrale Kirchliche Bibliotheksstelle ist für 
die Leitung des Landeskirchlichen Bibliothekswe-
sens verantwortlich. Sie nimmt die Dienst- und Fach-
aufsicht über die Evangelische Hochschul- und Zen-
tralbibliothek Württemberg wahr. Ferner übt sie die 
Fachaufsicht über die Bibliotheken der Dekanat- und 
Pfarrämter und über die weiteren landeskirchlichen 
Bibliotheken und Bibliotheken kirchlicher Stiftungen 
gemäß § 6 Absatz 7 aus.

§ 4 
Evangelische Hochschul- und  

Zentralbibliothek Württemberg 

(1) Die Evangelische Hochschul- und Zentralbiblio-
thek Württemberg ist eine öffentliche wissenschaft-
liche Bibliothek. Sie dient der Erfüllung des kirch-
lichen Auftrags und im Besonderen Forschung, Lehre 
und Studium. Darüber hinaus steht die Evangelische 
Hochschul- und Zentralbibliothek Württemberg im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten jedermann für die pri-
vate und berufliche wissenschaftliche Bildung zur 
Verfügung. 

(2) Zu den Aufgaben der Evangelischen Hochschul- 
und Zentralbibliothek Württemberg gehören insbe-
sondere:

1. Aufbau und Pflege wissenschaftlicher Literatur 
und Information in konventioneller und digitaler 
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Form für die Theologie und ihre Randgebiete, 
Diakonie, Kirchengeschichte und Landeskunde, 
kirchliches Recht, Religionsunterricht sowie für 
alle an der Evangelischen Hochschule Ludwigs-
burg vertretenen Fachgebiete und Studiengänge,

2. zentrale Bereitstellung digital verfügbarer Litera-
tur und Information,

3. Erschließung ihrer Bestände nach formalen und 
sachlichen Kriterien sowie weiterer Bestände 
nach Maßgabe der §§ 5 Absatz 4 und 6 Absatz 4 
Satz 3,

4. Pflege der Religionspädagogischen Dokumenta-
tion,

5. Schulung und Beratung zur Nutzung der vorhan-
denen Angebote, Vermittlung von Informations-
kompetenz,

6. Bereitstellung von Beständen in den eigenen 
Räumlichkeiten sowie teils zur Ausleihe,

7. Teilnahme am überregionalen Leihverkehr,

8. Archivierung von Medien, die für künftige wis-
senschaftliche Arbeit von Bedeutung sind und 

9. Ausbildung von bibliothekarischem Fachperso-
nal.

(3) Zur Benutzung der Evangelischen Hochschul- 
und Zentralbibliothek Württemberg sind alle Perso-
nen nach Maßgabe der dieser Verordnung als Anlage 
beigefügten Benutzungsordnung zugelassen.

§ 5 
Bibliotheken der Dekanat- und Pfarrämter

(1) Die Bibliotheken der Dekanat- und Pfarrämter ge-
hören zum Inventar der Pfarrstelle. Dies umfasst auch 
historisches Bibliotheksgut (Medienwerke mit einem 
Entstehungszeitpunkt bis 1850).

(2) Für Bibliotheksgut von dokumentarischem Wert 
gelten die Bestimmungen der Kirchengemeindeord-
nung (§ 48 Kirchengemeindeordnung i.V.m. Num-
mer 70 der Ausführungsverordnung KGO). 

(3) Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber ist 
für die ordnungsgemäße Verwahrung der Bibliothek 
verantwortlich, sofern sie nicht an die Evangelische 
Hochschul- und Zentralbibliothek Württemberg abge-
geben wurde. Bei der Amtsübergabe ist die Bibliothek 
ordnungsgemäß zu übergeben. Im Übergabeprotokoll 
wird die Vollständigkeit der im Bibliotheksinventar 
verzeichneten Bestände bestätigt.

(4) Die Evangelische Hochschul- und Zentralbiblio-
thek Württemberg ist für die fachliche Erschließung 
historischer Bestände zuständig. Nachweise werden 
im Landeskirchlichen Zentralkatalog geführt.

(5) Die Benutzung der Bibliotheken der Dekanat- und 
Pfarrämter ist in Absprache mit der Stelleninhaberin 
oder dem Stelleninhaber möglich. Nach einer Abgabe 
an die Evangelische Hochschul- und Zentralbiblio-
thek Württemberg entscheidet diese. Entleihungen 
historischer Bestände sind grundsätzlich nicht gestat-
tet. In begründeten Fällen, insbesondere zu Zwecken 
der Öffentlichkeitsarbeit, dürfen historische Bestände 
mit Zustimmung der Zentralen Kirchlichen Biblio-
theksstelle entliehen werden. Die näheren Bedingun-
gen sind in einem Leihvertrag zu regeln.

§ 6 
Weitere landeskirchliche Bibliotheken und  

Bibliotheken kirchlicher Stiftungen

(1) Landeskirchliche Einrichtungen können zur Er-
füllung ihrer jeweiligen Aufgaben Bibliotheken 
unterschiedlicher Prägung (weitere landeskirchliche 
Bibliotheken) unterhalten.

(2) Weitere landeskirchliche Bibliotheken unterhal-
ten insbesondere die Evangelische Medienzentrale in 
Stuttgart, das Evangelische Stift Tübingen, das Pasto-
ralkolleg sowie die Hochschule für Kirchenmusik der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Zudem 
können bei den Schuldekaninnen und Schuldekanen 
weitere landeskirchliche Bibliotheken unterhalten 
werden.

(3) Die weiteren landeskirchlichen Bibliotheken kön-
nen die Dienste der Zentralen Kirchlichen Biblio-
theksstelle in Anspruch nehmen.

(4)  Die Bestandserschließung richtet sich nach den 
allgemeinverbindlichen Standards gemäß § 3 Absatz 2 
Satz 2. Nachweise sind dem Landeskirchlichen Zent-
ralkatalog auf Anforderung der Zentralen Kirchlichen 
Bibliotheksstelle zuzuführen. Für die Beauftragung 
der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek 
Württemberg mit der Erschließung der Bestände ist 
eine gesonderte Vereinbarung zu schließen.

(5) Bestandsaufbau und Benutzung bestimmen sich 
nach dem Auftrag der jeweiligen Einrichtung.

(6) Die landeskirchlichen Einrichtungen erstellen im 
Einvernehmen mit der Zentralen Kirchlichen Biblio-
theksstelle eigene Benutzungsordnungen unter Be-
rücksichtigung der Richtlinie für eine Musterordnung 
zur Benutzung kirchlicher Bibliotheken vom 11. De-
zember 1999 (ABl. EKD 2000 S. 1).
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(7) Die Evangelische Seminarstiftung und die Schul-
stiftung der Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg können zu schulischen Zwecken eigene Biblio-
theken unterhalten.

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. September 2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Bibliotheksordnung vom 21. Fe-
bruar 1989 (Abl. 53 S. 582), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 13. November 2015 (Abl. 66 S. 497) 
geändert worden ist, außer Kraft.

W e r n e r

Anlage zu § 4 Absatz 3

Benutzungsordnung der Evangelischen Hoch-
schul- und Zentralbibliothek Württemberg

I. Allgemeines

§ 1 
Aufgaben der Evangelischen Hochschul- und 

Zentralbibliothek Württemberg

Die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek 
Württemberg hat die Aufgabe, die kirchliche Arbeit 
zu unterstützen. Sie ist als landeskirchliche Zentral-
bibliothek eine öffentliche wissenschaftliche Einrich-
tung und dient Forschung, Lehre und Studium sowie 
der privaten und beruflichen wissenschaftlichen Bil-
dung. Zu den Aufgaben der Evangelischen Hoch-
schul- und Zentralbibliothek gehören insbesondere: 

1. Aufbau und Pflege wissenschaftlicher Literatur 
und Information in konventioneller und digitaler 
Form für die Theologie und ihre Randgebiete, 
Diakonie, Kirchengeschichte und Landeskunde, 
kirchliches Recht, Religionsunterricht sowie für 
alle an der Evangelischen Hochschule Ludwigs-
burg vertretenen Fachgebiete und Studiengänge,

2. zentrale Bereitstellung digital verfügbarer Litera-
tur und Information,

3. Erschließung ihrer Bestände nach formalen und 
sachlichen Kriterien sowie weiterer Bestände 
nach Maßgabe der §§ 5 Absatz 4 und 6 Absatz 4 
Satz 3 der Bibliotheksordnung für die Evangeli-
sche Landeskirche in Württemberg,

4. Pflege der Religionspädagogischen Dokumenta-
tion,

5. Schulung und Beratung zur Nutzung der vorhan-
denen Angebote, Vermittlung von Informations-
kompetenz,

6. Bereitstellung von Beständen in den eigenen 
Räumlichkeiten sowie teils zur Ausleihe,

7. Teilnahme am überregionalen Leihverkehr,

8. Archivierung von Medien, die für künftige wis-
senschaftliche Arbeit von Bedeutung sind und 

9. Ausbildung von bibliothekarischem Fachperso-
nal.

II. Allgemeines Benutzungsbestimmungen

§ 2 
Zulassung zur Benutzung

Zur Benutzung der Bibliothek sind alle Personen nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen zugelassen. 
Mit der Benutzung der Bibliothek werden diese Be-
stimmungen anerkannt.

§ 3 
Zulassung zur Entleihung

(1) Der Zulassung zur Entleihung bedarf, wer

a) Bestände der Bibliothek außerhalb ihrer Räume 
benutzen will,

b) Magazinbestände der Bibliothek innerhalb ihrer 
Räume benutzen will,

c) die Vermittlung von Beständen anderer Bibliothe-
ken oder Bibliothekszweigstellen wünscht oder

d) elektronische Angebote der Bibliothek nutzen 
will.

(2) Die Zulassung ist persönlich unter Vorlage des 
Personalausweises zu beantragen.  Minderjährige 
benötigen eine schriftliche Einwilligung der gesetz-
lichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters. 

(3) Studierende der Evangelischen Hochschule Lud-
wigsburg sind ab der Ausgabe des Studierendenaus-
weises zur Entleihung zugelassen. Bei Studierenden 
kann neben dem derzeitigen Wohnsitz die Heimatad-
resse angegeben werden. 
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(4) Als Entleiherin oder Entleiher zugelassene Be-
nutzerinnen und Benutzer erhalten einen Benutzer-
ausweis, der bei jeder Entleihung vorzulegen ist. Die 
Bibliothek kann die Zulassung mit Bedingungen und 
Auflagen versehen. 

(5) Die Bibliothek ist berechtigt, personenbezogene 
Daten zu erheben und zu verarbeiten, soweit dies zur 
rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist.

§ 4 
Gebühren, Auslagen, Leistungsentgelte

(1) Die Benutzung der Evangelischen Hochschul- 
und Zentralbibliothek Württemberg ist grundsätzlich 
gebührenfrei. 

(2) Für Mahnungen und besondere Dienstleistungen 
werden Gebühren gemäß der vom Oberkirchenrat er-
lassenen Gebührenordnung in der jeweils geltenden 
Fassung (siehe Anhang) erhoben. Die Gebührenord-
nung wird durch Aushang oder Veröffentlichung auf 
der Bibliothekshomepage bekanntgegeben. Scha-
densersatzansprüche bleiben unberührt. 

§ 5 
Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden durch 
Aushang oder durch Veröffentlichung auf der Biblio-
thekshomepage bekanntgegeben.

§ 6 
Allgemeine Pflichten und Haftung der  

Benutzerinnen und Benutzer

(1) Die Bibliotheksleitung übt das Hausrecht aus. Sie 
kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek 
mit der Wahrnehmung des Hausrechts beauftragen. 

(2) Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet, den 
Bestimmungen der Benutzungsordnung und den An-
ordnungen des Bibliothekspersonals nachzukommen. 
Sie haften für Schäden und Nachteile, die der Biblio-
thek aus einer Zuwiderhandlung gegen diese Pflicht 
entstehen.

(3) Die Benutzerinnen und Benutzer haben das Bi-
bliotheksgut und alle Einrichtungsgegenstände sorg-
fältig zu behandeln und vor Verschmutzung und 
Beschädigung zu bewahren. Eintragungen, Unter-
streichungen und sonstige Veränderungen am Biblio-
theksgut sind untersagt.  

(4) Benutzerinnen und Benutzer haben den Zustand 
des ausgehändigten Bibliotheksgutes beim Empfang 
zu prüfen und etwa vorhandene Schäden unverzüg-
lich anzuzeigen. Andernfalls wird angenommen, dass 
sie das Bibliotheksgut in einwandfreiem Zustand er-
halten haben.

(5) Die Beschädigung und der Verlust von Medien 
ist dem Bibliothekspersonal unverzüglich zu melden. 
Für Schäden und Verlust an Bibliotheksgut haften die 
Benutzerinnen und Benutzer; sie haben in angemes-
sener Frist vollwertigen Ersatz zu leisten.

(6) Entliehenes Bibliotheksgut darf nicht an Dritte 
weitergegeben werden.

(7) Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar. Sein 
Verlust ist der Bibliothek unverzüglich zu melden. 
Die als Entleiherinnen und Entleiher zugelassenen 
Benutzerinnen und Benutzer haften der Bibliothek 
für Schäden, die ihr durch missbräuchliche Verwen-
dung des Benutzerausweises durch Dritte entstehen.

(8) Benutzerinnen und Benutzer haben dafür Sorge 
zu tragen, dass auch im Falle ihrer persönlichen Ver-
hinderung entliehenes Bibliotheksgut fristgerecht 
zurückgegeben wird. Änderungen des Namens oder 
der Anschrift sind der Bibliothek unverzüglich mit-
zuteilen.

(9) In den Räumen der Bibliothek haben sich die Be-
nutzerinnen und Benutzer so zu verhalten, dass andere 
nicht gestört werden. Die mit Geräuschen verbundene 
Benutzung von Mobiltelefonen und das Rauchen sind 
nicht gestattet. Erlaubt ist die Mitnahme von Wasser 
in transparenten, fest verschließbaren Flaschen; die 
Mitnahme anderer Getränke oder Flüssigkeitsbehält-
nisse sowie die Mitnahme von Speisen sind untersagt.  
Tiere dürfen nicht mitgebracht werden; ausgenom-
men sind Blindenführhunde.

(10) Anweisungen zur Benutzung der Computer sind 
einzuhalten. Es ist untersagt, Änderungen bei den 
Systemeinstellungen, Netzkonfigurationen und der 
Software vorzunehmen. Benutzerinnen und Benutzer 
haften für Schäden, die durch Manipulationen oder 
sonstige unerlaubte Benutzungen an den Geräten und 
Medien der Bibliothek entstehen. Vor und während 
des Gebrauchs erkannte Mängel an den Geräten sind 
dem Bibliothekspersonal unverzüglich mitzuteilen. 

§ 7 
Haftung der Bibliothek

(1) Die Benutzung der Bibliothek erfolgt auf eigene 
Gefahr. 
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(2) Die Bibliothek haftet nicht für Schäden, die bei 
der Benutzung entstehen. Sie haftet insbesondere 
nicht für Schäden, die durch unrichtige, unvollstän-
dige, unterbliebene oder zeitlich verzögerte Dienst-
leistungen entstehen. Sie haftet außerdem nicht für 
abhanden gekommenes Geld und Wertsachen, Gar-
derobe und sonstige Gegenstände, die von Benutze-
rinnen und Benutzern in die Bibliothek mitgebracht 
werden. Der Haftungsausschluss gilt auch bei der 
Benutzung von Schließfächern. Die Bibliothek haftet 
auch nicht für Schäden, die bei Nutzung ausgeliehe-
ner Non-Print-Medien auf Geräten von Benutzerin-
nen und Benutzern entstehen. 

§ 8 
Kontrollrecht der Bibliothek

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Biblio-
thek sind berechtigt, von Benutzerinnen und Benut-
zern zu verlangen, sich ihre Person auszuweisen. 

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Biblio-
thekkönnen sich den Inhalt von Mappen, Taschen und 
ähnlichem auch nach dem Verlassen der Bibliotheks-
räume vorzeigen lassen.

III. Benutzung außerhalb der Bibliotheksräume

§ 9 
Allgemeine Ausleihbestimmungen

(1) In der Bibliothek vorhandene Medien können ge-
gen Vorlage des Benutzerausweises in der Regel zur 
Benutzung außerhalb der Bibliothek entliehen wer-
den. Ausgenommen hiervon sind insbesondere

1. der Präsenzbestand sowie die Semesterbücher der 
Bibliothek, 

2. die jeweils neuesten Hefte des Zeitschriftenbe-
standes, 

3. Sonderbestände, wie z.B. Drucke von besonde-
rem Wert oder Alter sowie Drucke in schlechtem 
Erhaltungszustand,

4. Sonderformen, wie z.B. Loseblattausgaben, Lose-
blattsammlungen und Lieferungswerke.

Diese Medien dürfen nur in den dafür vorgesehenen 
Räumen der Bibliothek benutzt werden. Ausnahmen 
in besonderen Fällen bedürfen der Genehmigung.

(2) Die Bibliothek kann die Anzahl der einer Entlei-
herin oder einem Entleiher gleichzeitig überlassenen 
Medien beschränken.

(3) Häufig verlangte Medien und von der Bibliothek 
zusammengestellte Apparate können vorübergehend 
von der Ausleihe ausgenommen werden. Sie stehen 
so lange im Lesesaal zur allgemeinen Benutzung be-
reit.

§ 10 
Medienausgabe

(1) Ausleihbare Bestände und Medien, die in frei zu-
gänglichen Magazinbereichen stehen, und sind von 
den Benutzerinnen und Benutzern in der Regel selbst 
zu entnehmen und zusammen mit dem Benutzeraus-
weis zur Verbuchung vorzulegen. 

(2) Im Übrigen erfolgt die Bestellung von Biblio-
theksbeständen online über den Katalog der Biblio-
thek. 

(3) Bestellerinnen und Besteller sollen die Medien 
im Allgemeinen unter Vorlage des Benutzerauswei-
ses persönlich in Empfang nehmen. Die Bibliothek 
ist nicht verpflichtet, jedem, der den Benutzerausweis 
einer Bestellerin oder eines Bestellers vorlegt, Me-
dien auszuhändigen.

(4) Über Medien, die innerhalb einer Woche nicht 
abgeholt werden, verfügt die Bibliothek anderweitig 
oder stellt sie in die Bestände zurück.

§ 11 
Versand von Medien

(1) Medien werden auf Wunsch der Benutzerinnen 
und Benutzer auf dem Postweg verschickt. Die Bi-
bliothek ist nicht zum Versand verpflichtet. Der Ver-
sand kann an Auflagen und Bedingungen geknüpft 
werden. 

(2) Die Kosten des Versands und der Rücksendung 
trägt die Entleiherin oder der Entleiher. Sie oder er 
hat die Medien der Bibliothek auf eigene Gefahr 
sorgfältig verpackt unter den gleichen Versandbedin-
gungen wieder zuzuleiten, unter denen sie oder er die 
Sendung erhielt.

§ 12 
Leihfrist

(1) Entliehene Medien sind spätestens am Tag des 
Ablaufs der Leihfrist zurückzugeben. 

(2) Die Leihfrist beträgt in der Regel vier Wochen. 
Unter bestimmten Bedingungen und für bestimmte 
Medien kann die Bibliothek eine kürzere Leihfrist 
festsetzen. Für Lehrbücher, Zeitschriftenhefte und 
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Non-Print-Medien der Zweigstelle der Bibliothek in 
der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg beträgt 
die Leihfrist grundsätzlich zwei Wochen. 

(3) Die Leihfrist kann verlängert werden, sofern das 
Medium nicht von anderer Seite benötigt wird und 
die Entleiherin oder der Entleiher den Verpflichtun-
gen der Bibliothek gegenüber nachgekommen ist.

(4) Die Leihfrist kann über das Benutzerkonto bis zu 
zweimal verlängert werden. Bei einer dritten Verlän-
gerung ist die Vorlage des Mediums erforderlich.

(5) Die Bibliothek kann das entliehene Medium auch 
vor Ablauf der Leihfrist zurückfordern, wenn die 
Leihfrist bereits ein zweites Mal verlängert worden 
ist und eine Vormerkung vorliegt oder wenn dringen-
de dienstliche Gründe die Rückforderung notwendig 
machen.

§ 13 
Mahnung

(1) Ist die Leihfrist überschritten, so wird die Rück-
gabe schriftlich per E-Mail oder per Post angemahnt. 
Für die Mahnung wird eine vom Oberkirchenrat fest-
gesetzte Gebühr erhoben.

(2) Eine Mahngebühr fällt auch dann an, wenn die 
Aufforderung zur Rückgabe an die letzte von der Ent-
leiherin oder vom Entleiher mitgeteilte Anschrift oder 
E-Mail-Adresse versandt wurde und als unzustellbar 
zurückkommt.

(3) Solange die Entleiherin oder der Entleiher der 
Aufforderung zur Rückgabe nicht nachkommt oder 
geschuldete Gebühren nicht entrichtet, werden an sie 
oder ihn keine weiteren Medien ausgegeben.

§ 14 
Vormerkung

(1) Ausgeliehene Medien können für andere Benut-
zerinnen und Benutzer vorgemerkt werden, wobei die 
Bibliothek die Zahl der Vormerkungen beschränken 
und vorübergehend ihre Annahme ganz einstellen 
kann.

(2) Die Bibliothek erteilt keine Auskunft darüber, wer 
ein Medium entliehen oder eine Vormerkung bean-
tragt hat.

§ 15 
Fernleihe

(1) Zu wissenschaftlichen Zwecken benötigte, vor Ort 
nicht vorhandene Medien können über das Fernleih-
portal bei einer anderen Bibliothek gebührenpflichtig 
bestellt werden. Die Entleihung erfolgt nach den Be-
stimmungen der jeweils gültigen Leihverkehrsord-
nung der deutschen Bibliotheken und entsprechenden 
internationalen Vereinbarungen. 

(2) Die Fernleihgebühr wird mit Abschicken der Be-
stellung fällig, auch bei einer negativ verlaufenden 
Fernleihanfrage. Benutzerinnen und Benutzer sind 
zur Zahlung weiterer durch die Fernleihbestellung 
angefallener Gebühren und Kosten verpflichtet. Hier-
zu zählen insbesondere Gebühren für Vervielfältigun-
gen, die von der gebenden Bibliothek in Rechnung 
gestellt werden. 

IV. Benutzung innerhalb der Bibliotheksräume

§ 16 
Benutzung in Lesesälen und frei zugänglichen 

Magazinräumen

(1) Alle Personen, die sich an die Bedingungen die-
ser Benutzungsordnung halten, dürfen die Lesesäle 
und die frei zugänglichen Magazinräume benutzen 
und die dort aufgestellten und ausgelegten Medien, 
soweit dies technisch möglich ist, an Ort und Stelle 
ohne Ausleihe nutzen.

(2) Inhaberinnen und Inhaber eines Benutzerauswei-
ses können Medien der Bibliothek, sowie Medien aus 
dem Besitz anderer Bibliotheken grundsätzlich zur 
Benutzung in den Lesesaal bestellen. Dort liegen sie 
bei der Auskunft bereit und sind nach jeder Benut-
zung dorthin zurückzugeben. Werke, die länger als 
fünf Öffnungstage nicht benutzt worden sind, werden 
zurückgestellt oder an die entsprechende Bibliothek 
zurückgegeben, soweit nichts anderes vereinbart ist.

(3) Die Benutzung von Bibliotheksgut, das besonde-
ren Bedingungen unterliegt, bedarf der vorherigen 
Genehmigung.

(4) Leseplätze und Bestände des Lesesaals dürfen 
nicht vorbelegt werden. Vor Verlassen der Biblio-
theksräume ist der Lesesaalplatz zu räumen. Die Bib-
liothek ist berechtigt, belegte, aber unbesetzte Plätze 
nach einer halben Stunde abzuräumen und neu zu 
vergeben.
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§ 17 
Vervielfältigungen

(1) Benutzerinnen und Benutzer können in der Regel 
Kopien mit den in der Bibliothek vorhandenen Gerä-
ten selbst fertigen.

(2) Die Beachtung von Urheberrechten obliegt der 
Benutzerin oder dem Benutzer bzw. der Auftragge-
berin oder dem Auftraggeber. Wird das Urheberrecht 
eines Dritten verletzt und wird die Evangelische Lan-
deskirche in Württemberg deshalb in Anspruch ge-
nommen, so ist Benutzerin oder der Benutzer bzw. 
die Auftraggeberin oder der Auftraggeber verpflich-
tet, sie schadlos zu halten.

V. Sonstige Benutzung der Bibliothek

§ 18 
Auskunft

(1) Die Mitarbeitenden der Bibliothek erteilen schrift-
lich und mündlich Auskunft aufgrund ihrer Kataloge, 
Onlineressourcen und Bestände. 

(2) Werden im Auftrag der Benutzerin oder des Benut-
zers bibliographische Dienste, Dokumentation- und 
andere Informationsdienste in Anspruch genommen 
oder Recherchen in lokalen und externen Datenban-
ken durchgeführt, sind der Bibliothek die anfallenden 
Kosten und Gebühren zu ersetzen. Rechercheaufträge 
müssen schriftlich gestellt werden. 

(3) Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Auskünfte wird nicht übernommen. 

(4) Die Schätzung des Wertes von Büchern gehört 
nicht zu den Aufgaben der Bibliothek.

§ 19 
Nutzung elektronischer Medien

(1) Die Bibliothek bietet Zugang zu elektronischen 
Informationsquellen (z.B. Fachdatenbanken, E-Jour-
nals, E-Books, Digitalisaten). 

(2) Der Zugang zu nicht frei verfügbaren elektroni-
schen Medien richtet sich nach den Bedingungen der 

jeweiligen Lizenzgeber (z.B. Berechtigung nur für 
Hochschulangehörige). Die Zugangsberechtigung 
wird durch entsprechende Authentifizierungsmecha-
nismen geprüft. Die jeweiligen Lizenzbedingungen 
und Regelungen des Urheberrechts sind zu beach-
ten. Mit dem Zugriff auf die elektronischen Medien 
werden diese Nutzungsbedingungen anerkannt. Die 
Bibliothek weist darauf hin, dass Aktivitäten bei der 
Nutzung der elektronischen Angebote unter Beach-
tung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen pro-
tokolliert werden. Bei nachweislichem Missbrauch 
kann der Bibliotheksausweis gesperrt werden. 

V. Schlussbestimmungen

§ 20 
Besondere Benutzungsarten

Als Benutzung im Sinne dieser Benutzungsordnung 
gilt nicht:

1. Die Ausstellung von Bibliotheksgut sowie die 
Entleihung dazu.

2. Editionen und Faksimilierungen sowie die Her-
stellung von Reproduktionen zu gewerblichen 
Zwecken und die Herstellung von Reprintvorla-
gen. In diesen und sonstigen Fällen, die nicht der 
Benutzungsordnung unterliegen, ist jeweils eine 
besondere Vereinbarung mit der Bibliothek erfor-
derlich.

§ 21 
Ausschluss von der Benutzung

Verstoßen Benutzerinnen und Benutzer schwerwie-
gend oder wiederholt gegen die Benutzungsordnung 
oder ist sonst durch den Eintritt besonderer Umstän-
de die Fortsetzung eines Benutzungsverhältnisses 
unzumutbar geworden, so können sie vorübergehend 
oder dauernd, teilweise oder ganz von der Benutzung 
der Bibliothek ausgeschlossen werden. Alle aus dem 
Benutzungsverhältnis entstehenden Verpflichtungen 
der Benutzerin oder des Benutzers bleiben nach dem 
Ausschluss bestehen.
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Anhang zur Benutzungsordnung der Evangeli-
schen Hochschul- und Zentralbibliothek Würt-
temberg

Gebührenordnung

Gebührenverzeichnis:

1. Mahnung 1,00 Euro  
pro Medium

2. Mahnung 2,00 Euro  
pro Medium

Versäumnisgebühr bei 
Kurzausleihe von Präsenz- 
bestand an der Zweigstelle 
Ludwigsburg: 

2,00 Euro

Fernleihe: 1,50 Euro  
pro Auftrag

Neubeschaffung verlorener/
beschädigter Medien

Auslagenerstattung 
nach tatsächlicher 
Höhe

Bei Verzicht auf Wieder-
beschaffung verlorener/be-
schädigter Medien

Bearbeitungsgebühr 
in Höhe von  
5,00 Euro

Verlust von Buchdaten-
trägern (Zweigstellen 
Stuttgart-Möhringen und 
Stuttgart-Birkach)

2,50 Euro

Neuausstellung eines Be-
nutzerausweises  
(bei Verlust)

8,00 Euro

Reparatur- und Buchbinde-
arbeiten

Auslagenerstattung 
für tatsächliche 
Kosten  

Postversand Auslagenerstattung 
für Portokosten

DIN A4 Kopie oder  
Ausdruck

0,05 Euro

DIN A3 Kopie 0,10 Euro

DIN A4 Farbkopie 1,00 Euro

Auskünfte und Gutachten

Umfangreiche Literatur-
recherchen (Zweigstellen 
Stuttgart-Möhringen und 
Stuttgart-Birkach)

10,00 Euro je an-
gefangene Viertel-
stunde Arbeitszeit

Neufassung der Satzung des Diako-
nieverbandes Nördlicher Schwarz-
wald

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 25.07.2022   AZ 15.41   Nr. 15.41-06-09-V13 

GZ Nördlicher Schwarzwald Diak.verb.  
15.41-06-09-V13/8.1

Die Satzung des Diakonieverbandes Nördlicher 
Schwarzwald, letztmals geändert durch Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 6. November 2019 
(Amtsblatt Bd. 69 S. 29 ff.), wurde durch Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 13. Mai 2022 neu ge-
fasst. Die Neufassung der Satzung wurde durch Ver-
fügung des Oberkirchenrats vom 25. Juli 2022 geneh-
migt und wird nachstehend bekannt gemacht.

Satzung

Diakonie ist Lebens- und Wesensäußerung der Kir-
che. Ihre Aufgabe ist es, die Liebe Jesu Christi in 
Wort und Tat zu bezeugen. Diakonie versteht sich als 
gelebter Glaube und will Antwort sein auf die Ver-
kündigung des Evangeliums.

Um Diakonie in diesem Verständnis zu fördern, bil-
den die Evangelischen Kirchenbezirke Calw-Nagold 
und Neuenbürg einen Diakonieverband. Der Verband 
führt die diakonische Arbeit der zwei Evangelischen 
Kirchenbezirke auf Grund der kirchenrechtlichen 
Vereinbarung vom 23. Mai 1991 weiter.

Rechtliche Grundlagen sind das kirchliche Gesetz 
über die diakonische Arbeit in der Landeskirche 
(Diakoniegesetz) vom 26. November 1981, die kirch-
liche Verordnung über die diakonische Arbeit in den 
Kirchenbezirken (Diakonische Bezirksordnung) vom 
14. Dezember 2004 und das kirchliche Gesetz über 
die Zusammenarbeit kirchlicher Körperschaften und 
Einrichtungen (Kirchliches Verbandsgesetz) vom  
27. November 1980.
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§ 1  
Name und Sitz

(1) Der Verband trägt den Namen „Diakonieverband 
Nördlicher Schwarzwald“. 

(2) Er hat seinen Sitz in Calw und ist Mitglied im Di-
akonischen Werk der evangelischen Kirche in Würt-
temberg e.V. und der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg zugeordnet. 

(3) Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts.

§ 2  
Mitglieder 

Mitglieder des Verbandes sind:

1. der Evangelische Kirchenbezirk Calw-Nagold,

2. der Evangelische Kirchenbezirk Neuenbürg.

§ 3  
Aufgaben des Verbandes

(1) Der Verband hat folgende Aufgaben:

1. Die Koordination der vorhandenen Dienste.

2. Die Vertretung seiner diakonischen Anliegen in 
Kirche und Öffentlichkeit, in der freien Wohl-
fahrtspflege, gegenüber dem Landkreis Calw und 
Enzkreis, den Kommunen sowie staatlichen und 
anderen Stellen. Soweit ein Diakonieverband un-
ter Beteiligung eines der Mitglieder für den Enz-
kreis gebildet ist, nimmt dieser die Vertretung der 
diakonischen Anliegen gegenüber dem Enzkreis 
wahr. Weitere Regelungen bezüglich des im Enz-
kreis liegenden Verbandsgebietes werden in einer 
Vereinbarung zwischen den beiden Diakoniever-
bänden getroffen.

3. Die Planung diakonischer Vorhaben im Verbands-
gebiet.

4. Die Trägerschaft der Aufgaben nach § 3 des Dia-
koniegesetzes in Verbindung mit § 1 der Diako-
nischen Bezirksordnung sowie weiterer Fach-
dienste, die von den Kirchenbezirken und der 
öffentlichen Hand übertragen werden.

5. Die Übernahme der Trägerschaft kirchlicher Kin-
dertageseinrichtungen, wenn die Voraussetzungen 

des § 1 Absatz 5 Kirchenbezirksordnung vorlie-
gen und die Kirchengemeinden einen entspre-
chenden Antrag gestellt haben, dem der zuständi-
ge Kirchenbezirksausschuss zugestimmt hat.

6. Die Übernahme der Trägerschaft von Kinder-
tageseinrichtung im Verbandsgebiet, für die bis-
her die jeweilige Kommune verantwortlich war, 
sofern die vollständige Finanzierung seitens der 
Kommune gesichert ist und die örtliche Kirchen-
gemeinde die Trägerschaft nicht übernehmen 
möchte.

7. Die Fortbildung der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen.

(2) Die Mitglieder können auch ihre gesamten diako-
nischen Aufgaben dem Verband übertragen.

(3) Der Verband kann auch nur in Teilgebieten des 
Verbands tätig werden, soweit die Versorgung nach 
den bestehenden Vereinbarungen sichergestellt ist.

(4) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben hält der 
Verband Verbindung mit den freien Trägern diakoni-
scher Arbeit im Verbandsgebiet.

(5) Bei der Führung von Kindertagesstätten für die 
Kirchengemeinden arbeitet der Verband mit diesen 
zusammen und trifft zur Zusammenarbeit eine Ver-
einbarung mit diesen. 

(6) Bei der Übernahme der Trägerschaft von kommu-
nalen Kindertagestageseinrichtungen soll eine Ver-
einbarung zur religionspädagogischen Begleitung mit 
den Kirchengemeinden vor Ort geschlossen werden.

§ 4  
Verbandsorgane

(1) Die Organe des Verbandes sind:

1. Die Verbandsversammlung (Kreisdiakonieaus-
schuss)

2. Der Ausschuss für Kindertageseinrichtungen 

3. Der Vorstand.

(2) Die Verbandsorgane werden nach jeder allgemei-
nen Kirchengemeinderatswahl im Bereich der Evan-
gelischen Landeskirche in Württemberg neu gebildet. 
Nach Ablauf der Amtszeit nehmen die bisherigen Or-
gane ihre Funktion so lange wahr, bis neue Organe 
gebildet sind.
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§ 5  
Verbandsversammlung 

(Kreisdiakonieausschuss)

(1) Der Verbandsversammlung gehören an:

1. Sechs Vertreter oder Vertreterinnen des Kirchen-
bezirks Calw-Nagold

2. Drei Vertreter oder Vertreterinnen des Kirchenbe-
zirks Neuenbürg

3. Die Vertreter oder Vertreterinnen nach Nummer 1 
bis 2 werden von den jeweiligen Bezirkssynoden 
gewählt.

4. Der Dekan oder die Dekanin des Kirchenbezirks 
Calw-Nagold und dessen Codekan oder Codeka-
nin und der Dekan oder die Dekanin des Kirchen-
bezirks Neuenbürg oder deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterinnen.

5. Der Rechner oder die Rechnerin des Verbandes.

6. Der oder die Vorsitzende des Ausschusses für 
Kindertagesstätten sofern er oder sie nicht bereits 
der Verbandsversammlung angehört.

7. Bis zu drei hinzu gewählte Personen. Hiervon soll 
mindestens eine Person Vertreterin oder Vertreter 
der freien Diakonischen Dienste, Werke oder Ein-
richtungen im Verbandsgebiet sein.

(2) Beratend nehmen teil:

1. Die Geschäftsführung des Diakonieverbandes 

2. Die Verwaltungsleitung des Diakonieverbandes

3. Der Leiter oder die Leiterin der Kirchlichen Ver-
waltungsstelle oder eine von diesem oder dieser 
entsandten Person.

(3) Aufgaben der Verbandsversammlung sind

1. Die Beratung und Beschlussfassung über Grund-
satzfragen des Verbandes.

2. Die Beratung und Beschlussfassung über den 
Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) des Verbandes.

3. Die Feststellung der Jahresrechnung und Entlas-
tung des Vorstandes und der Geschäftsführung.

4. Die Beschlussfassung über die Beiträge der Mit-
glieder des Verbandes gemäß § 9.

5. Die Festlegung der Organisationsstruktur des Ver-
bandes im Rahmen der Satzung und Erlass einer 
Geschäftsordnung.

6. Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes.

7. Die Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in der 
Mitgliederversammlung des Diakonischen Wer-
kes.

8. Die Wahl des Verbandsrechners oder der Ver-
bandsrechnerin.

9. Die Wahl des Schriftführers oder der Schriftfüh-
rerin.

10. Die Berufung des Geschäftsführers oder der Ge-
schäftsführerin.

11. Berufung, Anstellung und Entlassung von Mitar-
beitern, soweit diese Aufgaben nicht an den Vor-
stand delegiert sind.

§ 6  
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht in der Regel aus dem oder 
der von der Verbandsversammlung gewählten ersten 
Vorsitzenden und einem oder einer 1. und 2. Stellver-
treter oder Stellvertreterin. Die Verbandsversamm-
lung kann statt dieser drei auch insgesamt 5 Vor-
standsmitglieder bestellen. Der oder die Vorsitzende 
und die 1. Stellvertreterin oder der 1. Stellvertreter 
vertreten einzeln den Verband gerichtlich und außer-
gerichtlich. Eine Vertretung der Kirchlichen Verwal-
tungsstelle Calw nimmt beratend an den Vorstands-
sitzungen teil.

(2) Die Aufgaben des Vorstands sind:

1. Der Vorsitz in der Verbandsversammlung

2. Die Durchführung der Beschlüsse der Verbands-
versammlung 

3. Die Beschlussfassung zu über- und außerplanmä-
ßigen Ausgaben

4. Die Erstellung und Fortschreibung der Geschäfts-
ordnung des Verbandes (Beschlussfassung in der 
Verbandsversammlung)

5. Die Aufsicht über die und Unterstützung der Ge-
schäftsführung, sowie des Rechners oder der 
Rechnerin.
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§ 7  
Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung besteht aus dem Geschäfts-
führer oder der Geschäftsführerin.

(2) Aufgaben des Geschäftsführers oder der Ge-
schäftsführerin sind:

1. Vertretung des Verbandes nach außen, soweit sich 
der Vorstand diese Vertretung nicht selbst vorbe-
hält.

2. Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des Verbandes im Rahmen der 
Geschäftsordnung.

3. Bewirtschaftung des Haushaltsplans (Wirtschafts-
plan) im Rahmen der Geschäftsordnung.

§ 8  
Ausschuss für Kindertagesstätten

(1) Zur Durchführung der Arbeit der Kindertages-
stätten des Verbandes und der weiteren Aufgaben des 
Verbands im Bereich der Kindertagesstätten wird ein 
beratender Ausschuss für Kindertagesstätten gebildet.

(2) Der Ausschuss tagt mindestens einmal im Kalen-
derjahr. 

(3) Dem Ausschuss für Kindertagesstätten gehören 
an:

1. Der Verbandsvorsitzende oder die Verbandsvorsit-
zende. Er oder sie ist zugleich Vorsitzender oder 
Vorsitzende des Ausschusses. Die Verbandsver-
sammlung kann mit Zustimmung des Vorsitzen-
den oder der Vorsitzenden eine ihrer oder einen 
seiner Stellvertreterinnen oder Stellvertreter in 
den Ausschuss berufen. 

2. Auf Vorschlag der Kirchenbezirke wählt die Ver-
bandsversammlung je einen Vertreter oder eine 
Vertreterin und einen Stellvertreter oder eine 
Stellvertreterin der Kirchengemeinden, die die 
Trägerschaft ihrer Kindertagesstätten auf den Ver-
band übertragen haben, in den Ausschuss. 

3. Die Schuldekanin oder der Schuldekan.

(4) An den Sitzungen des Ausschusses nehmen be-
ratend teil:

1. die Geschäftsführung des Verbandes

2.  die Abteilungsleitung im Bereich Kinderbetreu-
ung

(5) Dem Ausschuss für Kindertagesstätten werden 
folgende Aufgaben und Angelegenheiten zur selbst-
ständigen Beratung übertragen:

1. Beratung und Begleitung bei der Setzung kon-
zeptioneller und inhaltlicher Schwerpunkte der 
Arbeit der Kindertagesstätten, die sich im Quali-
tätsmanagement widerspiegeln.

2. Der Ausschuss fördert die Zusammenarbeit zwi-
schen Kindertagesstätten und den Kirchenge-
meinden vor Ort und vermittelt den fachlichen 
Austausch.

3. Der Ausschuss entwickelt zusammen mit der Ab-
teilungsleitung Kinderbetreuung die Kriterien für 
die Stellenprofile der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen in den Einrichtungen. 

§ 8a  
Örtlicher Beirat für Tageseinrichtungen  

für Kinder

(1) Es wird ein örtlicher Beirat gebildet. Diesem ge-
hören seitens der Kirchengemeinde neben dem für die 
Tageseinrichtungen für Kinder zuständigen Pfarrer 
der Kirchengemeinde und dem Vorsitzenden des Kir-
chengemeinderats, mit dessen Aufgabenbereich die 
Arbeit der Tageseinrichtungen für Kinder verbunden 
ist, ein weiteres Mitglied des Kirchengemeinderats 
an. Seitens des Verbandes nimmt an den Sitzungen 
der Fachbereichsleiter oder ein von ihm bestimmter 
Vertreter teil. Dem Beirat gehört ein Vertreter der 
bürgerlichen Gemeinde an, sofern dies im Vertrag mit 
der Kommune so vereinbart ist.

(2) Der Beirat tritt einmal im Jahr auf Einladung des 
Vertreters des Verbandes zusammen. Sofern ein ent-
sprechender Bedarf besteht, können weitere Treffen 
vereinbart werden. Im Beirat berichtet der Vertreter 
des Verbands über aktuelle Entwicklungen im Be-
reich der Arbeit der Tageseinrichtungen für Kinder 
und über konzeptionelle Fragen der örtlichen Kin-
dertageseinrichtungen. Fragen der örtlichen Ver-
treter werden erörtert und der Vertreter des Verban-
des nimmt Anregungen und Hinweise entgegen und 
bringt sie im Ausschuss für Kindertagesstätten bzw. 
im Vorstand ein. Er berichtet in der folgenden Sitzung 
über den Sachstand in dieser Angelegenheit.

§ 9  
Finanzierung

(1) Die Finanzierung des Verbandes erfolgt durch öf-
fentliche Zuschüsse, Spenden und Umlagen der Mit-
glieder.
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(2) Soweit ein Arbeitsbereich ganz oder zum Teil 
auf den Bereich eines oder mehrerer Mitglieder be-
schränkt ist oder nur in einem Teilbereich eines Mit-
glieds angeboten wird, tragen diese Mitglieder die 
Kosten der Arbeit in ihrem Bereich. 

(3) Die Mitglieder (§ 2) statten den Verband mit ei-
nem Startkapital (Betriebsmittelrücklage) aus.

(4) Näheres zu Absätzen 1-3 wird in der Geschäfts-
ordnung geregelt.

(5) Eine Erhöhung der Umlage von mehr als 5% im 
Haushaltsjahr bedarf einer Zustimmung von mehr als ¾ 
der anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung.

§ 10  
Satzungsänderung und Auflösung des Verbandes

(1) Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedür-
fen einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen der Mitglie-
der in der Verbandsversammlung.

(2) Bei der Auflösung des Verbandes fällt sein Vermö-
gen an das Mitglied zurück, das dieses eingebracht hat 
bzw. für dessen Aufgaben es sich angesammelt hat. 

(3) Jedes Mitglied kann zum Jahresende mit einer 
Frist von einem Jahr kündigen. Die Regelungen des 
Kirchlichen Verbandsgesetzes bleiben hiervon unbe-
rührt.

§ 11  
Inkrafttreten

(1) Der Evang. Diakonieverband Calw wird zum  
1. Januar 2003 gebildet.

(2) Die neugefasste Satzung für den Diakonieverband 
Nördlicher Schwarzwald tritt am 1. Januar 2017 in 
Kraft. Veröffentlichung im Amtsblatt der Evang. Lan-
deskirche in Württemberg am 31.03.2017 (Bd. 67,  
Nr. 15). Von der Verbandsversammlung beschlossen 
am 30.11.2016 und beurkundet.

(3) Die Satzung wird aufgrund der Fusion der Kir-
chenbezirke Calw und Nagold zum Kirchenbezirk 
Calw-Nagold geändert und wurde von der Verbands-
versammlung am 06.11.2019 beschlossen. Sie tritt 
am 06.11.2019 in Kraft. 

(4) Die neue Satzung wurde von der Verbandsver-
sammlung am 13.05.2022 beschlossen. Sie tritt am 
13.05.2022 in Kraft.

W e r n e r

16. Württembergische Evangelische 
Landessynode – Mitgliedschaft, 
Landeskirchenausschuss, Ge-
schäftsführender Ausschuss, Ältes-
tenrat, Geschäftsausschüsse 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats  
vom 15. August 2022   AZ 11.32   Nr. 11.32-03-V26

1. Änderungen in der Mitgliedschaft der Landes-
synode  

a) Anstelle von Herrn Ernst-Wilhelm Gohl, De-
kan, Ulm, ist für den Wahlkreis Nr. 25 – Ulm, 
Blaubeuren – Herr Christoph Hillebrand, 
Pfarrer, Dettingen, nachgerückt. 

b) Anstelle von Frau Nicole Kaisner, Pfarrerin, 
Mühlheim an der Donau, ist für den Wahlkreis 
Nr. 21 – Tuttlingen, Balingen – Herr Dr. Tho-
mas Gerold, Pfarrer, Bitz, nachgerückt.

2. Änderung im Landeskirchenausschuss

Die Landessynode hat am 9. Juli 2022 entspre-
chend dem Vorschlag des Ältestenrats in gehei-
mer Wahl anstelle von Herrn Ernst-Wilhelm 
Gohl, Dekan, Ulm, Herrn Philipp Jägle, Pfarrer, 
Ravensburg, in den Landeskirchenausschuss ge-
wählt. 

3. Änderungen im Geschäftsführenden Aus-
schuss 

a) Die Landessynode hat am 9. Juli 2022 entspre-
chend dem Vorschlag des Ältestenrats anstelle 
von Herrn Ernst-Wilhelm Gohl, Dekan, Ulm, 
Frau Amrei Steinfort, Schuldekanin, Hechin-
gen, in den Geschäftsführenden Ausschuss ge-
wählt.

b) Die Landessynode hat am 9. Juli 2022 entspre-
chend dem Vorschlag des Ältestenrats anstelle 
von Frau Nicole Kaisner, Pfarrerin, Mühl-
heim an der Donau, Herrn Dr. Harry Jung-
bauer, Pfarrer/Schuldekan, Heidenheim, als 
stellvertretendes Mitglied in den Geschäfts-
führenden Ausschuss gewählt; er nimmt die 
persönliche Stellvertretung für Frau Amrei 
Steinfort, Schuldekanin, Hechingen, wahr.

c) Die Landessynode hat am 9. Juli 2022 entspre-
chend dem Vorschlag des Ältestenrats Herrn 
Prof. Dr. J. Thomas Hörnig, Pfarrer, Lud-
wigsburg, in den Geschäftsführenden Aus-
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schuss gewählt. Herr Dr. Hans-Ulrich Probst, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Tübingen, ist 
zugleich aus dem Geschäftsführenden Aus-
schuss ausgeschieden.

4. Änderungen im Ältestenrat

Gemäß § 6 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Württembergischen Evangelischen Landessyn-
ode werden Frau Amrei Steinfort, Schuldekanin, 
Hechingen, und Herr Prof. Dr. J. Thomas Hörnig, 
Pfarrer, Ludwigsburg, Mitglieder im Ältestenrat.

5. Änderungen in Geschäftsausschüssen 

a) Die Landessynode hat am 9. Juli 2022 entspre-
chend dem Vorschlag des Ältestenrats anstelle 
von Herrn Ernst-Wilhelm Gohl, Dekan, Ulm, 
Herrn Dr. Thomas Gerold, Pfarrer, Bitz, in den 
Theologischen Ausschuss gewählt. 

b) Die Landessynode hat am 9. Juli 2022 entspre-
chend dem Vorschlag des Ältestenrats Herrn  
Dr. André Bohnet, Pfarrer, Bad Wildbad, in den 
Theologischen Ausschuss gewählt. Er ist zugleich 
aus dem Rechtsausschuss ausgeschieden.

c) Die Landessynode hat am 9. Juli 2022 entspre-
chend dem Vorschlag des Ältestenrats Frau Rena-
te Schweikle, Sozialpädagogin/Systemische Be-
raterin, Kirchheim u. T., in den Rechtsausschuss 
gewählt. Sie ist zugleich aus dem Ausschuss für 
Mission, Ökumene und Entwicklung ausgeschie-
den. 

d) Die Landessynode hat am 9. Juli 2022 entspre-
chend dem Vorschlag des Ältestenrats Herrn 
Christoph Hillebrand, Pfarrer, Dettingen, in den 
Ausschuss für Mission, Ökumene und Entwick-
lung gewählt. 

e) Frau Nicole Kaisner, Pfarrerin, Mühlheim an der 
Donau, ist aus dem Ausschuss für Diakonie aus-
geschieden. 

Die Bekanntmachungen des Oberkirchenrats vom  
27. April 2020 (Abl. 69 S. 78, 79), vom 16. Novem-
ber 2020 (Abl. 69 S. 297) und vom 15. Januar 2021 
(Abl. 69 S. 342) werden insoweit geändert.

W e r n e r
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Amtsblatt 
Laufender Bezug nur durch das Referat Interne  
Verwaltung des Evangelischen Oberkirchenrats.  
Bezugspreis jährlich 25,00 Euro,  
zuzüglich Porto- und Versandkosten.  
Erscheinungsweise: monatlich.

Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember  
eines jeden Jahres gekündigt werden. 
Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge können 
vom Referat Interne Verwaltung des Evangelischen Ober-
kirchenrats – soweit noch vorrätig – bezogen werden.  
Preis je Einzelheft: 2,00 Euro.
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